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242 . Verordnung des Bundesministers für
Finanzen vom 7. Juli 1971, mit der die Zoll-
gesetz-Durchführungsverordnung 1968 geän-

dert wird

Auf Grund des Zollgesetzes 1955, BGBl.
Nr. 129, in der Fassung der Bundesgesetze BGBl.
Nr. 142/1957, BGBl. Nr. 68/1959, BGBl. Nr. 78/
1968 und BGBl. Nr. 230/1971, wird, hinsichtlich
der Z. 5 im Einvernehmen mit dem Bundesmini-
ster für Verkehr, verordnet:

Die Zollgesetz-Durchführungsverordnung 1968,
BGBl. Nr. 202, in der Fassung der Verord-
nung BGBl. Nr. 400/1970, wird geändert wie
folgt:

1. § 2 Abs. 3 lit. b hat zu lauten:
„b) Behälter, für die die Ausstellung von Ver-

schlußanerkenntnissen von einer Person
beantragt wird, die im Bereich der betref-
fenden Finanzlandesdirektion ihren Wohn-
sitz oder Sitz hat."

2. § 3 hat zu lauten:
„§ 3.

Zu § 34 Abs. 3 des Zollgesetzes 1955
(1) Wenn Reisende von mindestens 17 Jahren

die nachstehend angeführten Waren zu ihrem
persönlichen Verbrauch mit sich führen, ist, so-
weit im Abs. 2 nicht anderes bestimmt ist, in der
Einfuhr Zollfreiheit zu gewähren für

a) 400 Stück Zigaretten oder 100 Stück Zigar-
ren oder 500 Gramm Tabak oder eine
Auswahl dieser Erzeugnisse bis zu
500 Gramm, wenn der Reisende aus einem
außereuropäischen Land kommt und sei-
nen gewöhnlichen Wohnsitz nicht im Zoll-
gebiet hat,

b) 200 Stück Zigaretten oder 50 Stück Zigar-
ren oder 250 Gramm Tabak oder eine
Auswahl dieser Erzeugnisse bis zu
250 Gramm, wenn die Voraussetzungen
der lit. a nicht vorliegen,

c) zwei Liter Wein und ein Liter Spirituosen.
(2) Werden Tabakwaren, Wein oder Spiri-

tuosen durch Reisende, die ihren gewöhnlichen
Wohnsitz im Zollgebiet haben, aus dem schwei-
zerischen Zollausschlußgebiet Samnauntal oder
solche Waren durch Bewohner des österreichi-
schen Zollgrenzbezirkes aus dem gegenüberlie-
genden Zollausland eingebracht, so ist die Zoll-
freiheit unter den Voraussetzungen des Abs. 1
nur zu gewähren für

a) 25 Stück Zigaretten oder 5 Stück Zigarren
oder 25 Gramm Tabak oder eine Auswahl
dieser Erzeugnisse bis zu 25 Gramm,

b) ein Liter Wein und ein viertel Liter Spiri-
tuosen."

3. § 4 Abs. 2 hat zu lauten:
„(2) Abs. 1 findet auf nachstehend genannte

Waren nur Anwendung, wenn die eingebrachte
Menge
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a) bei Zucker der Tarifnummer 17.01 des
Zolltarifes 1958 sechs Kilogramm,

b) bei Wein der Tarifnummern 22.05 und
22.06 des Zolltarifes 1958 fünf Liter

nicht überschreitet."

4. § 10 hat zu lauten:
"§ 10.

Zu § 93 Abs. 7 des Zollgesetzes 1955
(1) Beförderungsmittel (Straßen-, Wasser- und

Luftfahrzeuge sowie Behälter) einschließlich ihres
mitgeführten Zugehörs dürfen bei Vorliegen der
Voraussetzungen nach § 93 Abs. 2 lit. a Z. 1
oder lit. b des Zollgesetzes 1955 ohne Ausstel-
lung eines Vormerkscheines und ohne Leistung
einer Sicherstellung zu vorübergehenden Fahrten
in das Zollgebiet eingebracht oder den begünstig-
ten Personen zum selben Zweck voraus- oder
nachgesandt werden.

(2) Von der Begünstigung nach Abs. 1 ausge-
nommen sind Straßenfahrzeuge, die nicht zum
Verkehr auf öffentlichen Straßen zugelassen sind,
sowie gesondert von Luftfahrzeugen eingehende
Fallschirme.

(3) Auf Behälter ist die Begünstigung nach
Abs. 1 nur anwendbar, wenn sie an ihrer Außen-
seite deutlich und haltbar ein Zeichen tragen,
das eindeutig auf den Halter oder auf den Be-
nützer hinweist."

5. § 13 Abs. 1 lit. f hat zu lauten:

„f) Sendungen, die nur nach § 39 lit. d des
Zollgesetzes 1955 zollfreie Geschenke ent-
halten, sofern die Stellungspflicht jeweils
zwischen dem 10. November eines Ka-
lenderjahres und dem 10. Jänner des fol-
genden Kalenderjahres eintreten würde."

Androsch

2 4 3 . Kundmachung des Bundeskanzlers
vom 9. Juni 1971 betreffend den Geltungs-
bereich des Protokolls über eine Abänderung
des Abkommens über die Internationale

Zivilluftfahrt vom 14. Juni 1954
Nach Mitteilung des Generalsekretariates der

Internationalen Zivilluftfahrtorganisation haben
folgende Staaten das Protokoll über eine Ab-
änderung des Abkommens über die Internatio-
nale Zivilluftfahrt (BGBl. Nr. 106/1957, letzte
Kundmachung betreffend den Geltungsbereich
BGBl. Nr. 292/1968) ratifiziert:

Staaten: Datum der Hinterlegung
der Ratifikationsurkunde:

Bulgarien 16. Dezember 1969
Chile 18. März 1968
Mauritius 1. September 1970
Ungarn 30. Oktober 1970

Kreisky

244 . Kundmachung des Bundeskanzlers
vom 9. Juni 1971 betreffend den Geltungs-
bereich des Protokolls über gewisse Abände-
rungen des Abkommens über die Internatio-

nale Zivilluftfahrt vom 14. Juni 1954

Nach Mitteilungen des Generalsekretariates der
Internationalen Zivilluftfahrtorganisation haben
folgende Staaten das Protokoll über gewisse Ab-
änderungen des Abkommens über die Internatio-
nale Zivilluftfahrt (BGBl. Nr. 106/1957, letzte
Kundmachung betreffend den Geltungsbereich
BGBl. Nr. 292/1968) ratifiziert:

Staaten: Datum der Hinterlegung
der Ratifikationsurkunde:

Bulgarien 16. Dezember 1969
Mauritius 1. September 1970
Ungarn 30. Oktober 1970

Kreisky

2 4 5 . Kundmachung des Bundeskanzlers
vom 9. Juni 1971 betreffend den Geltungs-
bereich des Protokolls über eine Abänderung
des Abkommens über die Internationale

Zivilluftfahrt vom 21. Juni 1961

Nach Mitteilung des Generalsekretariates der
Internationalen Zivilluftfahrtorganisation haben
folgende Staaten das Protokoll über eine Ab-
änderung des Abkommens über die Internatio-
nale Zivilluftfahrt (BGBl. Nr. 286/1962, letzte
Kundmachung betreffend den Geltungsbereich
BGBl. Nr. 292/1968) ratifiziert:

Staaten: Datum der Hinterlegung
der Ratifikationsurkunde:

Brasilien 6. März 1969
Bulgarien 16. Dezember 1969
Mauritius 1. September 1970
Paraguay 26. Mai 1969
Ungarn 30. Oktober 1970

Kreisky

2 4 6 . Kundmachung des Bundeskanzlers
vom 9. Juni 1971 betreffend den Geltungs-
bereich der Vereinbarung über den Durch-
flug im Internationalen Fluglinienverkehr

vom 7. Dezember 1944

Nach Mitteilung der Regierung der Vereinig-
ten Staaten von Amerika haben folgende Staaten
die Vereinbarung über den Durchflug im Inter-
nationalen Fluglinienverkehr (BGBl. Nr. 46/1959,
letzte Kundmachung betreffend den Geltungs-
bereich BGBl. Nr. 292/1968) angenommen:
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Staaten: Datum der Annahme:

Barbados 10. Juli 1970
Bulgarien 21. September 1970
Gabon 15. Jänner 1970
Mali 27. Mai 1970

Kreisky

2 4 7 . Kundmachung des Bundeskanzlers
vom 18. Juni 1971 über den Geltungsbereich
des am 25. September 1926 in Genf abge-
schlossenen Übereinkommens betreffend die
Sklaverei in der Fassung des Abänderungs-

protokolls vom 7. Dezember 1953

Nach Mitteilung des Generalsekretärs der
Vereinten Nationen haben folgende weitere
Staaten das Übereinkommen betreffend die
Sklaverei in der Fassung des Abänderungsproto-
kolls vom 7. Dezember 1953 (BGBl. Nr. 183/
1956, letzte Kundmachung betreffend den Gel-
tungsbereich BGBl. Nr. 39/1967) ohne Vorbe-
halt der Annahme unterzeichnet oder ange-
nommen oder sind ihm beigetreten:

Staaten: Datum der Unterzeichnung ohne
Vorbehalt der Annahme, der An-
nahme oder des Beitritts:

Rumänien 13. November 1957
Irland 31. August 1961
Mongolei 20. Dezember 1968

Ferner hat Mauritius erklärt, sich auch nach
Erlangung der Unabhängigkeit an das gegen-
ständliche Übereinkommen in der Fassung des
Abänderungsprotokolls gebunden zu erachten.

Kreisky

2 4 8 . Kundmachung des Bundeskanzlers
vom 24. Juni 1971 betreffend den Geltungs-
bereich des am 7. September 1956 in Genf
abgeschlossenen Zusatzübereinkommens über
die Abschaffung der Sklaverei, des Sklaven-
handels und sklavereiähnlicher Einrichtungen

und Praktiken

Nach Mitteilung des Generalsekretärs der
Vereinten Nationen haben folgende weitere
Staaten das Zusatzübereinkommen über die
Abschaffung der Sklaverei, des Sklavenhandels
und sklavereiähnlicher Einrichtungen und Prak-
tiken (BGBl. Nr. 66/1964, letzte Kundmachung
betreffend den Geltungsbereich BGBl. Nr. 40/
1967) ratifiziert oder sind diesem beigetreten:

Staaten: Datum der Hinterlegung der
Ratifikations- oder Beitritts-
urkunde:

Luxemburg 1. Mai 1967
San Marino 29. August 1967
Spanien 21. November 1967
Vereinigte Staaten von

Amerika (einschließ-
lich aller Gebiete,
für deren interna-
tionale Beziehungen
sie verantwortlich
sind) 6. Dezember 1967

Mongolei 20. Dezember 1968
Äthiopien 21. Jänner 1969
Elfenbeinküste 10. Dezember 1970
Zentralafrikanische

Republik 30. Dezember 1970

Ferner hat Mauritius erklärt, sich auch nach
Erlangung der Unabhängigkeit an das gegen-
ständliche Zusatzübereinkommen gebunden zu
erachten.

Kreisky

2 4 9 . Erklärung der Republik Österreich gemäß Artikel 36 Absatz 2 des Statuts des
Internationalen Gerichtshofes

(Übersetzung)

Erklärung

Ich erkläre hiemit, daß die Republik Österreich
ipso facto und ohne besonderes Abkommen
gegenüber jedem anderen Staat, der die gleiche
Verpflichtung übernimmt oder übernommen hat,
die Gerichtsbarkeit des Internationalen Gerichts-
hofes in allen in Artikel 36 Absatz 2 des Statuts
des Internationalen Gerichtshofes genannten
Rechtsstreitigkeiten als obligatorisch anerkennt.

Diese Erklärung findet keine Anwendung auf
Streitigkeiten, für die die Streitteile zur end-
gültigen und bindenden Entscheidung andere
Mittel der friedlichen Regelung vereinbart haben
oder vereinbaren werden.
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Diese Erklärung gilt für einen Zeitraum von
fünf Jahren. Nach diesem Zeitraum kann sie
durch eine schriftliche Erklärung aufgehoben
oder abgeändert werden.

Geschehen zu Wien, am 28. April 1971

Der Bundespräsident:

Jonas

Zu Urkund dessen ist die vorliegende Er-
klärung vom Bundeskanzler und vom Bundes-
minister für Auswärtige Angelegenheiten gegen-
gezeichnet und mit dem Staatssiegel der Republik
Österreich versehen worden.

Der Bundeskanzler:

Kreisky

Der Bundesminister für Auswärtige Angelegen-
heiten:

Kirchschläger

Vorstehende Erklärung wurde dem Generalsekretär der Vereinten Nationen gemäß Artikel 36
Absatz 4 des Statuts des Internationalen Gerichtshofes, BGBl. Nr. 120/1956, in der Fassung der
Kundmachung BGBl. Nr. 70/1960 am 19. Mai 1971 übergeben.

Kreisky


